
Offener Brief an den Rechtschreibrat (12.11.2023)  

„Insgesamt stellt es dem ‚Land der Dichter*innen 
und Denker*innen‘ kein gutes Zeugnis aus, dass ein 
intellektuell unterkomplexes, in sich widersprüchli-
ches, wissenschaftlich längst widerlegtes und mit al-
ternativen Fakten fortgeschriebenes sprachideologi-
sches Narrativ sich hier bereits über 40 Jahre hält.“ 
Eckhard Meineke: Studien zum genderneutralen 
Maskulinum, S. 281 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

am 15. Dezember wird die nächste Sitzung des Rats für deutsche Recht-
schreibung stattfinden. Die Einordnung von sogenannten Gendersonderzei-
chen wird vermutlich erneut auf der Tagesordnung stehen.  

Als „zentrale Instanz in Fragen der Rechtschreibung“ beobachtet der Rat 
auch den Wandel des Schreibgebrauchs, beschränkt sich jedoch nicht auf 
diese beobachtende Rolle. Er wird im Interesse eines in sich stimmigen, effi-
zient lesbaren und gut erlernbaren orthografischen Systems auch normativ 
tätig, indem er verbindliche Regeln erarbeitet. Ein Beispiel: Selbst wenn zu 
beobachten wäre, dass immer mehr Schreibende das Relativpronomen „das“ 
statt der Konjunktion „dass“ verwenden, so wäre dies für den Rat noch kein 
hinreichender Grund dafür, die Unterscheidung zwischen „dass“ und „das“ 
aufzuheben.  

Im Hinblick auf Gendersonderzeichen ist eine rein beobachtende 
Haltung des Rechtschreibrates kritisch zu beurteilen. Das Argument „Was 
viele verwenden, muss ins Regelwerk“ kann nicht überzeugen. Gendern ist 
der Soziolekt einer Minderheit – die Mehrheit unserer Sprachgemeinschaft 
lehnt diesen Sprachgebrauch ausweislich repräsentativer Umfragen ab. Die 
Verwendung von Gendersonderzeichen an Schulen wurde in einigen Bun-
desländern bereits durch die Kultusministerien untersagt. In drei Bundes-
ländern wurden Volksbegehren gegen die Nutzung von Gendersprache in 
der Amtssprache auf den Weg gebracht, weitere Initiativen sollen folgen 
(https://stoppt-gendern.de). Alle diese Initiativen berufen sich auf die Posi-
tion des Rechtschreibrates.  

Wird der Rechtschreibrat diese Zeichen eines Tages in das Regelwerk auf-
nehmen, so muss er sich vorwerfen lassen, die Gesamtheit der Sprachge-
meinschaft aus den Augen verloren und dem Drängen einer lautstarken 
Minorität von Sprachaktivisten nachgegeben zu haben. Es ist sicherlich ein 
Faktum, dass die Verwendung von Gendersonderzeichen in den letzten Jah-
ren aufgrund sprachpolitischer Maßnahmen stark zugenommen hat. Es 
handelt sich hierbei größtenteils um staatliche betriebene Sprachlenkung, 
die mit natürlichen Sprachwandelprozessen nicht verwechselt werden sollte. 



Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk erweist sich seit 2020 als staatsna-
her Multiplikator der Gendersprache.  

Es zählt grundsätzlich nicht zu den Aufgaben des Rechtschreibrates, Emp-
fehlungen zugunsten einer vermeintlich „gendergerechten Sprache“ auszu-
sprechen. Der Rat ist keine Instanz der Moralpflege. Seine primäre Aufgabe 
ist es, „die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum 
zu bewahren.“ Insofern ist es problematisch, dass der Rat in seiner Sitzung 
vom 26.03.2021 die Auffassung bekräftigte, „dass allen Menschen mit ge-
schlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angespro-
chen werden sollen.“ Ist diese Formulierung als Empfehlung zur Verwen-
dung jenes Soziolektes zu verstehen, der gemeinhin als „geschlechtergerech-
te Sprache“ bezeichnet wird? Ist es eine Empfehlung, die Verwendung des 
generischen Maskulinums grundsätzlich zu meiden? Mit einer solchen 
Empfehlung würde der Rat seine Kompetenzen überschreiten. Die Imple-
mentierung vermeintlich „gerechter“ Elemente in die Sprache und Tabuisie-
rung etablierter Sprachformen (das generische Maskulinum) zählt nicht zu 
seinen Aufgaben.   

Wir bitten den Rat mit großer Dringlichkeit, sich auf seine Kernaufgaben 
zu besinnen. Er würde als Institution beträchtlich an Autorität und Glaub-
würdigkeit einbüßen, wenn er sich zum willigen Diener des Zeitgeistes 
machte und politischen Aktivisten die deutsche Orthografie als Verfü-
gungsmasse für Schreibexperimente überließe. Gendersonderzeichen zählen 
laut Einschätzung des Rats „nicht zum Kernbestand der deutschen Ortho-
grafie“. Es wäre zu präzisieren: Die Binnentrennung von Wörtern durch 
Sonderzeichen, die willkürlich mit „queeren“ Bedeutungen aufgeladen wer-
den, zählt generell nicht zum Bestand der deutschen Orthografie.  

Was an diesem modischen Zertrennen der Wörter „geschlechtergerecht“ 
sein soll, erschließt sich überdies nicht. Denn Bildungen wie „Lehrer*innen“ 
sind bei Lichte betrachtet – jedem Sprachwissenschaftler sollte das klar sein 
– nichts anderes als pseudogenerische Feminina. Was man spätestens bei der 
Deklination merkt: Bei der Dativform „den Lehrer*innen“ entfallen die 
männlichen Lehrer („den Lehrern“). Auch Wörter wie Ärzt*innen, 
Dozent*innen oder Expert*innen sind reine Feminina. Das durch Movie-
rung erzeugte markierte Femininum auf -in bezeichnet im Deutschen aus-
schließlich Frauen. Seine generische Verwendung ist unlogisch und wider-
spricht den Bauprinzipien unserer Sprache. Die ideologisch motivierte Kri-
tik der feministischen Linguistik am generischen Maskulinum (das als 
„männliche Form“ missinterpretiert wird) darf in allen wesentlichen Punk-
ten als widerlegt gelten und das nicht erst seit der kürzlich erschienenen 
Monografie von Eckhard Meineke („Studien zum genderneutralen Masku-
linum“/Universitätsverlag Winter). Diese Einschätzung wird auch von rund 
1000 Sprachexperten geteilt, die den Aufruf „Wissenschaftler kritisieren 
Genderpraxis der ÖRR“ unterschrieben haben (linguistik-vs-gendern.de).  

Bitte tragen Sie mit ihrer Arbeit dazu bei, dass unsere Sprache nicht mit 
unnötiger Komplexität überfrachtet wird. Bitte tragen Sie dazu bei, dass un-
sere Sprache auch von  Fremdsprachlern weiterhin gut erlernt werden kann. 
Tragen Sie dazu bei, dass auch Muttersprachler, deren Zugang zur Sprache 
aus verschiedensten Gründen (Bildungsferne, Beeinträchtigungen) er-



schwert ist, teilhaben können an öffentlicher Kommunikation. Überlassen 
sie die Sprache nicht denjenigen, die sie zu Erziehungszwecken missbrau-
chen, mit Gesinnungsmarkern befrachten und dabei vor allem kulturelle und 
politische Hegemonie anstreben. Bitte tragen Sie dazu bei, dass wir eine 
verbindende, gemeinschaftsstiftende Sprache behalten. Leisten Sie einen 
Beitrag dazu, dass Sprache kein Auslöser gesellschaftlicher Spaltung wird!  

Eine ausführliche, die Argumentation dieses Schreibens stützende Litera-
turliste finden Sie hier: https://www.linguistik-vs-gendern.de/literatur/ 

Herzliche Grüße 

Dr. Dagmar Lorenz, Literaturwissenschaftlerin, Wiesbaden 
Dr. Anne Meinberg, Literaturwissenschaftlerin, Köln  
Dipl.-Psych. Dipl.-Soz. Stefan Beher, Sozialwissenschaftler, Hamburg 
M.A. Fabian Payr, Musiker und Autor, Schlangenbad 
Dipl.-Biologe Tim Schröder, Wissenschaftsjournalist, Oldenburg 

PS: Das „Netzwerk Sprachkritik“ ist aus dem Aufruf „Wissenschaftler kriti-
sieren Genderpraxis der ÖRR“ hervorgegangen und befasst sich schwer-
punktmäßig mit dem Themenbereich Gendersprache.  
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